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ZDK-Halbjahresumfrage
E-Auto-Nachfrage rückläufig 
trotz  steigender Neuzulassungen

Die ZDK-Halbjahresumfrage unter 
rund 500 Autohäusern und Kfz-Be-
trieben zeigt: Die Nachfrage nach 
E-Fahrzeugen (BEV und PHEV) ist seit 
Jahresbeginn im Privat- und Flotten-
markt rückläufig – trotz wachsender 
Modellvielfalt und gesunkener Ein-
stiegspreise.

Das Marktwachstum in der KBA-Zulas-
sungsstatistik wird derzeit vor allem 
durch Eigenzulassungen der Hersteller 
und Händler getragen. Als zentrales 
Hemmnis gilt der hohe Preis für Lade-
strom. Der ZDK erneuert daher seine 
Forderung nach einer Senkung von 
Stromsteuer und Netzentgelten.

Die Zahl der BEV-Neuzulassungen steigt 
laut den amtlichen Zulassungsstatistiken 
seit Jahresbeginn kontinuierlich – doch 
die Stimmung im Kfz-Gewerbe trübt 
sich weiter ein: Laut der aktuellen ZDK- 
Halbjahresumfrage bewerten Autohäu-
ser und Kfz-Betriebe ihre Geschäftslage, 
Umsatzaussichten und die Auftragslage 
für E-Fahrzeuge mit wachsender Zurück-

haltung: Denn seit zwei Jahren 
schrumpft die Nachfrage bei Privaten 
und die gewerblichen Zulassungen sta-
gnieren. Einzig die Eigenzulassungen 
der Hersteller und Händler stimulieren 
die Zulassungsstatistik, ohne echte 
Wertschöpfung im Automobilmarkt.

„Die Geschäftssituation vieler Autohäu-
ser und Kfz-Betriebe ist deutlich ange-
spannter, als es die offizielle Zulassungs-
statistik vermuten lässt. Die wachsende 
Zahl an BEV-Neuzulassungen täuscht 
über die Realität im Handel hinweg“, 
erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. 
„Was statistisch als Erfolg erscheint, ist 
in der Realität häufig das Ergebnis von 
Eigenzulassungen durch Hersteller und 
Händler, Flottengeschäften oder takti-
schen Maßnahmen – nicht aber von 
echten Kundennachfragen im Handel.“

ZDK-Umfrage versus KBA-Zahlen
Laut ZDK-Konjunkturumfrage haben die 
Bestellungen von BEV und Plug-in-Hyb-
riden seit Jahresbeginn sowohl im Privat- 
als auch im Flottenbereich trotz steigen-

der Erstzulassungen an Dynamik verlo-
ren. Die Zulassungsstruktur des KBA 
zeigt, dass die BEV-Wachstumsraten 
überzeichnet sind: Im ersten Halbjahr 
2025 haben sich die Eigenzulassungen 
batterieelektrischer Autos durch Herstel-
ler und Handel im Vergleich zum selben 
Zeitraum im Jahr 2023 mehr als verdop-
pelt – auf 65.401 Fahrzeuge. Allein die 
Eigenzulassungen der Hersteller haben 
sich in zwei Jahren vervierfacht. Gleich-
zeitig ging die Zahl privater BEV-Neuzu-
lassungen um 9 % auf 82.294 Fahrzeu-
ge zurück. Auch bei Hinzunahme der 
jüngst vom KBA veröffentlichten Juli-
zahlen ändert sich dieses Bild kaum. Ein 
Vergleich der kumulierten Zulassungen 
von Januar bis Juli der Jahre 2023 und 
2025 zeigt, dass die gewerblichen Zu-
lassungen von rein batterieelektrischen 
Fahrzeugen um 0,8 % geschrumpft 
sind, wenn die Eigenzulassungen der 
Hersteller und Händler herausgerechnet 
werden. Die privaten Neuzulassungen 
im gleichen Zeitraum liegen um 4,8 % 
hinter 2023 zurück.

„Das ist ein klares Warnsignal. Die Poli-
tik nimmt diese Absatzkrise nicht wahr, 
weil sie nur auf die Entwicklung der 
amtlichen Zulassungszahlen schaut“, 
betont Peckruhn. „Wenn wir die Elek-
tromobilität dauerhaft im Markt veran-
kern wollen, brauchen wir jetzt gezielte 
Anreize – insbesondere für Privatkun-
den. Superabschreibungen und höhere 
Listenpreissätze für die ermäßigte 
Dienstwagensteuer für Elektrofahrzeuge 
wirken nur bei den gewerblichen Zulas-
sungen. Ohne neue Impulse wird keine 
Trendwende erreicht.“

Klare Erwartungen an die Politik
Vier von fünf befragten Betrieben be-
werten die bisherigen Maßnahmen der 
Bundesregierung zur Förderung der 
Elektromobilität als unzureichend. Je 
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größer der Betrieb, desto ausgeprägter 
die Kritik – besonders Unternehmen mit 
vielen Beschäftigten fordern ein ent-
schlosseneres politisches Handeln. Ganz 
oben auf der Wunschliste der Kfz-Bran-
che: sinkende Strompreise, ein schnel-
lerer Ausbau der Ladeinfrastruktur und 
mehr Transparenz bei den Ladetarifen 
– mit deutlichem Abstand die Top-For-
derungen an die Politik.

„Die Umfrageergebnisse sprechen eine 
klare Sprache: Wir brauchen dringend 
eine breitangelegte Förderung insbeson-
dere privater Elektroautos, die den Na-
men auch verdient. Das wäre mindes-
tens die versprochene Senkung der 
Stromsteuer und der Netzentgelte für 
alle Konsumenten. Die aktuellen Maß-
nahmen der Koalition sind unzureichend 
und einseitig nur auf hochpreisige 
E-Dienstwagen ausgerichtet“, so Peck-
ruhn. „Unsere Betriebe investieren seit 
über zehn Jahren in Ausbildung und 
Ausrüstung für E-Mobilität. Wir geraten 
ökologisch, technologisch und wirt-
schaftlich ins Hintertreffen, wenn diese 
Technologie jetzt nicht hochläuft.“

Klar ist: Seit dem Wegfall der staatlichen 
Förderung für Elektrofahrzeuge Ende 
2023 ist der Marktanteil batterieelektri-
scher Fahrzeuge nur leicht gestiegen. 
Für den Wandel zur klimaneutralen 
Mobilität reicht das nicht aus.

Peckruhn warnt: „Um die CO2-Flotten-
ziele bis 2035 zu erreichen, bräuchten 
wir bereits jetzt rund 100.000 zusätz-
liche BEV-Neuzulassungen, um einen 
Marktanteil von etwa 25 % bei den 
Neuzulassungen zu erreichen. Davon 
sind wir weit entfernt. Seit dem Förder-
aus der Ampelkoalition kommt die 

Marktdurchdringung mit E-Fahrzeugen 
nur noch schleppend voran.“

Umsatzentwicklung im 2. Halbjahr: 
größere Betriebe pessimistisch.
Bei den Umsatzerwartungen für das 
zweite Halbjahr zeigt die Umfrage ein 
klares Muster: 54 % der größeren Be-
triebe blicken pessimistischer („schlech-
ter“ und „eher schlechter“) auf die 
Entwicklung bis Jahresende – deutlich 
mehr als bei den mittleren (44 %) und 
kleineren Unternehmen (38 %). Für 
seine Halbjahresumfrage hat der ZDK 
bis zum 2. Juli rund 500 Autohäuser und 
Kfz-Betriebe interviewt – von kleineren 
Betrieben mit bis zu 15 Beschäftigten-
über mittlere (16 – 50) bis hin zu größe-
ren Unternehmen mit mehr als 50 Mit-
arbeitenden.

Beim Blick nach vorn liegen die kleineren 
Betriebe vorn: 23 % rechnen mit einer 
„besseren“ oder „eher besseren“ Um-
satzentwicklung, gefolgt von 19 % der 
mittleren und 17 % der größeren Unter-
nehmen. Dies wiederum dürfte im Fokus 
der kleineren Betriebe liegen, die primär 
allein aus dem Werkstattgeschäft ihre 
Wertschöpfung beziehen, während bei 
größeren Unternehmen des Kfz-Gewer-
bes die Skaleneffekte aus den Autover-
käufen der Umsatz- und Ergebnistreiber 
ist. Unterm Strich haben jedoch mit 
44 % der befragten Betriebe ihre Um-
satzerwartungen zurückgeschraubt, 
und nur 20 % sind optimistischer – ein 
klarer Indikator für die angespannte 
Lage im Autohandel.

„Viele Händler sind zurückhaltend, was 
die kommenden Monate angeht“, so 
Peckruhn. „Vor allem die nach wie vor 
bestehende politische Unsicherheit in 
Sachen E-Mobilität, aber auch die Zu-
rückhaltung der Kundinnen und Kunden 
in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ma-
chen sich bemerkbar.“

Skepsis wächst mit Betriebsgröße
Größere Betriebe sehen die aktuelle 
Geschäftslage mit wachsender Skepsis 
– 55 % bewerten sie „schlechter“ oder 
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Kurz und knapp

Abfrage von Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummern (USt-IdNr.) beim BZSt 
seit dem 20. 07. 2025 nur noch online 
möglich
Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat folgende wichtige Änderun-
gen veröffentlicht:

  Qualifizierte Abfragen von USt-
IdNr. sind seit dem 20. 07. 2025 nur 
noch über das Online-Portal www.bzst.
de des Bundeszentralamts für Steuern 
(BZSt) oder über eine ggf. eingerichte-
te Online-Schnittstelle möglich.

  Schriftliche oder telefonische An-
fragen sind dann nicht mehr möglich.

Winterreifen-Saison
Für den Reifenwechsel zur Wintersai-
son stellen die Kfz-Innungen und Lan-
desverbände Kundeninformationen 
und Aktionsmaterial für Kfz-Betriebe 
zur Verfügung.  Autofahrende werden 
über die Bedeutung guter Reifen und 
regelmäßiger Wartung für die Ver-
kehrssicherheit informiert. Die Kern-
botschaft lautet „Sicherheit bei jedem 
Wetter“. 
Maßnahmen zur Verkaufsförderung, 
wie:

  Musterkundenanschreiben
  konkrete Argumentationshilfen für 

Ihre Kfz-Meister und Ihr Serviceperso-
nal
Checkliste für Ihre erfolgreiche Winter-
reifen-Saison, Aktionsmaterial „Recht-
zeitig auf Winterreifen wechseln“ und 
„Sicherheit bei jedem Wetter“ im 
Shop: kfz-meister-shop.de: digitale 

Anzeigenvorlagen zum kostenlosen 
Download, Kundenflyer, Plakate, Spann-
bänder, Give-Aways erhalten Sie über 
Ihre Kfz-Innung oder Landesverband. 

Künstlersozialabgabe – Der Abgabesatz 
zur Künstlersozialversicherung sinkt 
2026 auf 4,9 %
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat zur Künstlersozial-
abgabe-Verordnung 2026 (KSA-VO 
2026) die Ressort- und Verbändebetei-
ligung eingeleitet. Nach der neuen 
Verordnung wird im Jahr 2026 der Ab-
gabesatz zur Künstlersozialversicherung 
4,9 % betragen. Hintergrund: Über die 
Künstlersozialversicherung werden der-
zeit mehr als 190.000 selbstständige 
Künstler und Publizisten als Pflichtver-
sicherte in den Schutz der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-

rung einbezogen. Die selbstständigen 
Künstler und Publizisten tragen, wie 
abhängig Beschäftigte Hälfte ihrer 
Sozialversicherungsbeiträge. Die ande-
re Beitragshälfte wird durch einen 
Bundeszuschuss (20 %) und durch die 
Künstlersozialabgabe der Unterneh-
men, die künstlerische und publizisti-
sche Leistungen verwerten (30 %), fi-
nanziert. Die Künstlersozialabgabe 
wird als Umlage erhoben. Der Abgabe-
satz wird jährlich für das jeweils folgen-
de Kalenderjahr festgelegt und beträgt 
derzeit 5,0 Prozent. Bemessungsgrund-
lage sind alle in einem Kalenderjahr an 
selbstständige Künstler und Publizisten 
gezahlten Entgelte.

„eher schlechter“ im Vergleich zu Jah-
resbeginn. In mittleren Betrieben liegt 
der Anteil der Pessimisten bei 46 %, bei 
den kleineren bei 34 %. Auch dank der 
vergleichsweisen guten Konjunkturlage 
für Werkstätten sind kleinere und mitt-
lere Betriebe zuversichtlicher: 22 % der 

kleineren und 19% der mittleren Unter-
nehmen sehen eine Verbesserung ihrer 
Geschäftssituation – unter den größeren 
Betrieben sind es lediglich 15 %.

Bei Neufahrzeugbestellungen von Ben-
zin- und Dieselmodellen zeigt sich laut 

Umfrage ein weitgehend stabiles Bild im 
Vergleich zum Jahresbeginn. Anders als 
bei BEV und PHEV bleibt die Spannbrei-
te zwischen positiven und negativen 
Einschätzungen relativ konstant – ledig-
lich im Gewerbe- und Flottensegment 
ist eine leichte Eintrübung erkennbar.

5

Bi
ld

: M
Q

-Il
lu

st
ra

tio
ns

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Ostverbaende-gemeinsam-4-2025.indd   5Ostverbaende-gemeinsam-4-2025.indd   5 17.09.2025   17:11:2317.09.2025   17:11:23



6

KFZ-GEWERBE INTERN  Kfz-Gewerbe aktuell

Entwurf zur Energie- und Stromsteuer benachteiligt 
das Kfz-Gewerbe
ZDK nimmt Stellung im Sinne des Mittelstands 

Der ZDK fordert Nachbesserungen 
am Gesetzentwurf zur Strom- und 
Energiesteuer: Das Kfz-Gewerbe 
bleibt trotz hoher Stromkosten und 
zentraler Rolle bei der Elektromobi-

lität von Entlastungen ausgeschlos-
sen. Ladestrom wird weiterhin voll 
besteuert, auch private Nutzer pro-
fitieren nicht. Der ZDK fordert die 
Umsetzung der im Koalitionsvertrag 
verankerten Stromsteuersenkung 
für alle, um den Mittelstand zu ent-
lasten und Elektromobilität attraktiv 
zu gestalten.

Die Bundesregierung hat einen Entwurf 
zur Änderung des Energie- und Strom-
steuergesetzes vorgelegt. Ziel ist es 
unter anderem, das Steuerrecht an die 
Anforderungen der Elektromobilität 
anzupassen und die Stromsteuer für das 
produzierende Gewerbe sowie die Land- 
und Forstwirtschaft dauerhaft auf den 
EU-Mindeststeuersatz abzusenken.

Kernkritikpunkte aus Sicht 
des Kfz-Gewerbes

  Keine Steuerentlastung für Auto-
häuser und Werkstätten: Die Steuer-
vergünstigung ist ausschließlich auf das 
Produzierende Gewerbe begrenzt – ob-
wohl die Kfz-Betriebe stromintensiv ar-
beiten (z. B. durch Werkstattausrüstung, 

IT, Klimatisierung und Ladeinfrastruktur) 
und eine tragende Rolle bei der Mobili-
tätswende spielen.

  Ladestrom wird weiter voll be-
steuert – trotz E-Mobilitätszielen:
Der Entwurf schließt Ladestrom explizit 
von der Steuerbegünstigung aus – so-
wohl für gewerbliche als auch private 
Nutzer. Damit wird ein zentrales Hemm-
nis für die Akzeptanz und Verbreitung 
der Elektromobilität nicht adressiert.

  Private Nutzer werden nicht ent-
lastet: Insbesondere Haushalte, die auf 
öffentliche Ladeinfrastruktur angewie-
sen sind, bleiben von steuerlichen Ent-
lastungen unberührt. Das schwächt die 
Nachfrage nach E-Fahrzeugen im Privat-
bereich.

Begrüßenswerte Regelungen
  Klarstellung beim bidirektiona-

len Laden: Die Rückspeisung von Strom 
aus Fahrzeugakkus ins Gebäude bleibt 
steuerfrei, sofern keine Netznutzung 
erfolgt. Das schafft Rechtssicherheit für 
neue Nutzungsmodelle.

  Kein Versorgerstatus für Lade-
punktbetreiber: Autohäuser und 
Werkstätten, die Ladeinfrastruktur be-
treiben, gelten künftig rechtssicher 
nicht mehr automatisch als Energiever-
sorger. Das reduziert Bürokratie und 
eröffnet neue Möglichkeiten im Kun-
denservice.

Zentrale Forderungen an die Politik
  Ausweitung der Stromsteuerentlas-

tung auch auf kleine und mittelständi-
sche Betriebe

  Steuerliche Gleichstellung von Lade-
strom mit anderen Stromverbräuchen

  Einbeziehung öffentlicher Ladeinfra-
struktur in die steuerlichen Entlastungs-
mechanismen

  Regelung der Einspeisung ins öffent-
liche Netz beim bidirektionalen Laden

  Steuersenkung auch für Wasserstoff 
im Verbrennungsmotor
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– Anzeige –

Immer eine Nasenspitze voraus.
Bank11 im Portrait.

Bank11, Kreditinstitut aus Neuss 
und 100%ige Tochter der Wilh. 
Werhahn KG, entwickelt innova-
tive, digitale (Versicherungs-)Pro-
dukte und Prozesse für die Absatz- 
und Einkaufsfinanzierung für mitt-
lerweile über 20.000 Partnerhänd-
ler deutschlandweit.

Seit Marktantritt 2011 hat sich Bank11 
schnell als verlässlicher Partner und 
feste Größe im Markt etabliert. Bank11 
als starker Partner der Kfz-Landes-
verbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Berlin-Brandenburg un-
terstützt die Mitglieder mit attrak-
tiven Finanzierungs- und Versiche-
rungsprodukten sowie mit relevan-
ten Angeboten bei der Einkaufs-
finanzierung.

Das Erfolgsrezept von Bank11?
Engagierte und motivierte Mitarbeiten-
de, unkomplizierte Finanzierungspro-
dukte, schlanke Prozesse und innova-
tive IT-Lösungen aus größtenteils inter-
ner Entwicklung. Und natürlich die 
schnelle und flexible Bearbeitung von 
Finanzierungsanfragen.

Die Mission: Schnell. Schlau. Digital.
Für Bank11 sind dies nicht nur drei Wor-
te, sondern gelebte Werte! Immer am 
Puls der Zeit, geht Bank11 eigene Wege 
und entwickelt smarte Produkte, die 
digital, schnell und unkompliziert abge-
wickelt werden können und Partnern 
wie Kunden dabei einen deutlichen 
Mehrwert bringen. Convenience is king, 
das ist die Maxime.

Innovative Produkte 
aus Überzeugung.
 Bank11 liebt es papierlos – (fast) 
alles ist digital.
 Kernprodukt ist das Kreditmanage-
ment-Tool Victor 5.0, welches einen 
volldigitalen Kreditvergabeprozess für 
die Absatzfinanzierung ermöglicht – 
einfach und blitzschnell.
 Bei der Einkaufsfinanzierung bietet 
Bank11 ebenfalls attraktive Optionen 
und mit digitalen Tools und Prozessen 
eine deutliche Effizienzsteigerung in den 
Abläufen.
 Alle Programme und Produkte sind 
eingebettet in das Bank11 Portal. Das 
Portal ist für Handelspartner der Einstieg 
in die gesamte Bank11 Welt. Fast alle 
Produkte, Antragsstrecken und Services 
sind hier bereits auf einen Blick zu sehen 
und abrufbar.

Persönlicher Kontakt? 
Selbstverständlich!
Absolut digital, aber dennoch persön-
lich für die Partner da! Eine direkte und 
kompetente Betreuung durch speziell 
geschulte Außen- und Innendienst-
teams sind für Bank11 eine Selbstver-
ständlichkeit und im Eigenverständnis 
ein absolutes Muss!

Zuverlässiger Partner 
des Kfz-Handels.
Bank11 wächst seit Jahren beständig, 
bleibt dabei aber flexibel, anpassungs-
fähig und innovativ. Das ist wichtig, 
wenn man zukunftsfähig sein und 
bleiben möchte. Die Gegebenheiten 
und Bedürfnisse im Markt ändern sich 
stetig und oft auch spontan. Für 
Bank11 kein Problem: Nah am Markt 
und blitzschnell in der Reaktion – ein 
großer Vorteil, der sich oft bezahlt 
macht.

www.bank11.de
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Zulassungsbeschränkung für Neufahrzeuge der Fahrzeug-
klassen M1, M2, N1 und N2 (leichte Personenkraftwagen/
Nutzfahrzeuge) ab dem 01. 01. 2026
Ab dem 01. 01. 2026 treten für die 
Erstzulassung bestimmter Kraftfahr-
zeuge (Pkw, Nutzfahrzeuge) stren-
gere Abgasvorschriften in Kraft. Fol-
gende leichte Personenkraftwagen/
Nutzfahrzeuge können nach diesem 
Termin grundsätzlich nicht mehr für 
den Straßenverkehr zugelassen wer-
den (siehe Tabelle).

Anhand der mit dem Neufahrzeug ge-
lieferten EWG-Übereinstimmungsbe-
scheinigung (COC-Dokument) kann ein 
Abgleich mit den Angaben aus der 
vorgenannten Tabelle bezüglich der 
Zulassungsbeschränkung bestimmter 
Kraftfahrzeuge (Pkw, Nutzfahrzeuge) 
erfolgen. In dem COC-Dokument sind 
die entsprechenden Hinweise, z. B. unter 
der Nr. 47, Nr. 48 beziehungsweise 
Nr. 52, beispielhaft zu finden.
Wenn Handelsbetriebe/Kfz-Betriebe 
noch Neufahrzeuge im Bestand haben, 
in deren EWG-Übereinstimmungsbe-
scheinigung (COC-Dokument) eine der 
vorgenannten Angaben aufgeführt ist 

und die bis zum 31. 12. 2025 nicht mehr 
zugelassen werden können, sollten sich 
die entsprechenden Betriebe umgehend 
mit ihrem Fahrzeughersteller/-importeur 
in Verbindung setzen. Dieser kann dann 
einen Ausnahmeantrag entsprechend 
dem „Merkblatt über Ausnahmegeneh-
migungen für auslaufende Serien und 
Lagerfahrzeuge (MAS)“ beim Kraft-
fahrt-Bundesamt (KBA) stellen, damit 
diese Kraftfahrzeuge auch ab dem 

01. 01. 2026 noch zugelassen werden 
können.
Zusammenfassend bedeutet diese Re-
gelung für den Fahrzeughandel, dass 
unabhängig von diesem Stichtag – wie 
bereits in der Vergangenheit praktiziert 
– nicht abgesetzte Lagerfahrzeuge (Pkw, 
Nutzfahrzeuge) über eine vom Fahr-
zeughersteller/-importeur beantragte 
Ausnahmegenehmigung für den Stra-
ßenverkehr zugelassen werden können.

Neue HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie

Verbesserungen für  SEP-Plätze

Die „Richtlinie für die Überprüfung 
der Einstellung der Scheinwerfer von 
Kraftfahrzeugen bei der Hauptun-
tersuchung nach § 29 StVZO“ ist ein 
wenig in die Jahre gekommen. Nun 
hat diese, genauer gesagt die An-
lage 4 „Systeme zur Überprüfung 
der Einstellung der Scheinwerfer“ 
ein umfangreicheres Update erhal-
ten. Das bringt einige „echte“ prak-
tische Verbesserungen für Betriebe 
mit sich – gültig ab 15. Mai 2026.

Die sogenannte „HU-Scheinwerfer-Prüf-
richtlinie“ ist erstmals in 2014 erschie-
nen. Bedingt durch ihren Anspruch an 

einen Prüfplatz (SEP) – bestehend aus 
Aufstellfläche Fahrzeug und Aufstell-
fläche Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät 
(SEG) – hat sie für jede Menge Bewegung 
bei den Prüfstützpunkten (PSP) im Kfz- 
Gewerbe und bei den Werkstatt inhabern 
nicht nur für Begeisterung gesorgt. Trotz 
zahlreicher Nachbesserungen durch den 
Gesetzgeber besteht dennoch deutliches 
Verbesserungs potenzial.

Vieles beschreibt die Richtlinie detailliert, 
manches aber auch nur vage – Beispiel 
SEG. So wird bei der Stückprüfung vom 
Prüfer verlangt, auch das SEG zu kon-
trollieren. Wie er das zu tun hat bzw. 

welche Grenzwerte etc. gelten, regelt 
die Richtlinie jedoch nicht. Auch ob das 
Visier tatsächlich exakt im rechten Win-
kel zur SEG-Säule steht, ist nicht Be-
standteil der Stückprüfung.

Doch genau das wäre extrem wichtig. 
Eine fehlerhaft eingestellte Visiereinrich-
tung sorgt für eine falsche Ausrichtung 
des SEG zur Fahrzeuglängsachse. Gera-
de bei modernen adaptiven Scheinwer-
fersystemen, bei denen die vertikale 
Hell-Dunkel-Grenze exakt eingestellt 
oder über die Fahrzeugdiagnose kali-
briert werden muss, sorgen bereits mi-
nimale Abweichungen für eine falsche 
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Scheinwerferausrichtung. Gleiches gilt 
für eine Überprüfung der SEG-Säule. 
Auch hier gilt: kleine Ursache, große 
Wirkung. Die Richtlinie stellt dem Prüfer 
lediglich die Frage: Säule senkrecht zur 
Aufstellfläche? – ohne eine Vorgabe an 
die Hand zu geben, wie er dies fach-
gerecht festzustellen hat.

Die neuesten Änderungen der beste-
henden Scheinwerfer-Prüfrichtlinie 
wurden Mitte Mai 2025 veröffentlicht 
– Informationen zu den angesproche-
nen Punkten, leider Fehlanzeige.

Dennoch nimmt die Änderung der Richt-
linie, genauer gesagt der Anlage 4 „Sys-
teme zur Überprüfung der Einstellung 
der Scheinwerfer“ „technische Weiter-
entwicklungen und praktischen Erwä-
gungen“ (Zitat Verkehrsblatt) auf und 
sorgt so für echte Verbesserungen in der 
Kalibrierung von Scheinwerferprüfplät-
zen. Diese haben nicht nur Vorteile für 
SEP-Kalibrierer, sondern vor allem auch 
für Werkstätten (Prüfstützpunkte), näm-
lich dann, wenn der Platz künftig „i.O.“ 
sein wird, wo er vorher „n.i.O.“ war.

Die wesentlichen Änderungen 
im Überblick:

  „ausgenommene Teilbereiche“ der 
Aufstellfläche Fahrzeug – wenn bislang 
z.B. bei Fahrspur-Hebebühnen mit Nach-
hub oder Gruben mit Achsspieltestvor-
richtungen Bereiche ausgenommen 

werden mussten, waren diese meistens 
größer als die Richtlinie erlaubte. Jetzt 
können diese Bereiche, in denen „nie“ 
ein Fahrzeugrad bei einer Scheinwerfe-
rüberprüfung steht, großzügiger ausge-
nommen werden!

  Die zulässige Neigung der Aufstell-
fläche Fahrzeug bzw. deren „Fahrspuren 
von maximal 1,5 Prozent (unverändert) 
darf künftig auch entgegengerichtet 
sein. Bislang mussten beide Spuren 
gleichgerichtet sein. Das heißt, ein Platz, 
bei dem eine Spur ansteigt und die an-
dere abfällt, in der Betragssumme 
≤ 1,5 %, ist künftig „i.O.“, bislang nicht 
zulässig.

  Weiteres Zugeständnis an Praxis-
erfahrungen – das rechnerische Einbe-
ziehen ausgenommener Bereiche der 
Aufstellfläche Fahrzeug verfälschte bis-
lang durchaus mal das Gesamtergebnis 
und führte so zu einem „n. i. O.“. Die 
Bewertung dieser ausgenommenen 
Bereiche wurde nun angepasst.

  Die Maßangaben für die Aufstell-
fläche Fahrzeug können individueller 
ausgelegt und derart angepasst werden, 
dass auch „offiziell“ jene Fahrzeuge 
geprüft werden können, die konstruk-
tionsbedingt bislang nicht auf definier-
ten Aufstellflächen prüfbar waren – z. B. 
Trikes auf einer Scherenbühne/Grube 
oder überbreite bzw. überlange Sonder-
fahrzeuge.

  Der bisherige Abstand Aufstellfläche 
SEG zu Aufstellfläche Fahrzeug von 

maximal 90 cm wurde gestrichen. Bis-
lang vielfach einfach nicht einzuhalten 
– z. B. dann, wenn ein Fahrzeug der 
Klasse M3 mit langem Überhang zur 
Vorderachse geprüft werden musste. 
Die Richtlinie gibt keinen Abstandswert 
zwischen der Vorderkante des SEG und 
dem Scheinwerfer mehr vor und ver-
weist stattdessen auf die Vorgaben der 
SEG-Hersteller.

  Die Kennzeichnung der Aufstell-
fläche Fahrzeug muss künftig nicht nur 
dauerhaft und „sinnfällig“, sondern 
auch stets gut erkennbar sein. Bei dieser 
Forderung werden einige Werkstätten 
durchaus Nachholbedarf haben, das 
heißt, sie müssen entsprechende Mar-
kierungen am Boden überhaupt bzw. 
erneut anbringen.

  Die Änderungen der HU-Scheinwer-
fer-Prüfrichtlinie werden zum 15. Mai 
2026 gültig.
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Auswirkungen auf Klima-Sachkundenachweise
Kfz-Werkstätten stehen aufgrund der F-Gase-Verordnung 2024/573 beim Umgang mit Kältemitteln 
vor bedeutenden Veränderungen. 

Für das Personal der Werkstätten, 
das an Kraftfahrzeug-Klimaanlagen 
Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten, 
Dichtheitskontrollen und Rückge-
winnung durchführen, gelten ab 
13. März 2029 für die Klima-Sach-
kunde neue Anforderungen. Derzeit 
bestehende Klima-Sachkundenach-
weise werden nur bis zum 12. März 
2029 gültig sein.

Mit der F-Gase-Verordnung hat die EU 
Klimaschutzregelungen erlassen, um die 
Emissionen von Kältemitteln, die auch 
in vielen Fahrzeugklimaanlagen enthal-
ten sind, zu reduzieren. Damit werden 
strengere Anforderungen an den Um-
gang mit Kältemitteln und die Arbeiten 
an der Klimaanlagentechnik und Wär-
mepumpen gestellt, die sich auch für 
Kfz-Werkstätten auswirken. Das Perso-
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nal der Werkstätten, das an Kraftfahr-
zeug-Klimaanlagen Wartungs- bzw. 
Reparaturarbeiten, Dichtheitskontrollen 
und Rückgewinnung durchführen, be-
nötigt dazu eine Klima-Sachkunde nach 
der Chemikalien-Klimaschutzverord-
nung – das ist soweit nichts Neues.
Allerdings müssen Klima-Sachkundebe-
scheinigungen ab dem 13. März 2029 
die neuen Anforderungen der F-Gas-Ver-
ordnung (EU) 2024/573 erfüllen. Ab 
diesem Stichtag wird für Inhaber der 
Klima-Sachkunde zudem eine Auffri-
schungsschulung alle 7 Jahre Pflicht. Für 
Inhaber bereits bestehender Klima-Sach-
kundebescheinigungen nach der bishe-
rigen Chemikalien-Klimaschutzverord-
nung und der Verordnung (EG) Nr. 307/
2008 bedeutet dies: die Klima-Sachkun-
debescheinigung wird nur noch bis 
12. März 2029 gültig sein.

Unser Bundesverband befindet sich in 
enger Abstimmung mit der TAK und 
dem zuständigen Bundesministerium zur 
Ausgestaltung der künftigen Sachkun-
deschulung und neuen Auffrischungs-

Was bedeuten die neuen Regelungen für Kfz-Werkstätten
 Bestehende Klima-Sachkundebescheinigungen, die gemäß der Chemikalien-Klimaschutzverordnung und der 
Verordnung (EG) Nr. 307/2008 ausgestellt wurden, bleiben unter den Bedingungen, unter denen sie ursprünglich 
ausgestellt wurden, bis zum 12. März 2029 gültig.

 Das Werkstattpersonal mit diesen „alten“ Sachkundebescheinigungen darf bis zum 12. März 2029 wie bisher 
alle Servicearbeiten durchführen, auch solche, die nach der neuen F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573 und neuen 
dazugehörigen Durchführungsverordnungen zertifi zierungspfl ichtig geworden sind. 

 Inhaber bestehender Sachkundebescheinigungen benötigen bis zum 13. März 2029 eine „Auffrischungsschu-
lung“ zu der bestehenden Sachkundeschulung für die weitere Gültigkeit der Klima-Sachkunde.

 Neue Klima-Sachkundeschulungen müssen künftig den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 
entsprechen und sind 7 Jahre gültig. Die Klima-Sachkundeschulungen bei der Kfz-Innung Hamburg werden von 
der TAK (Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH) angepasst, sobald die Verordnungslage klar ist.

 Ab dem 13. März 2029 ist für alle Klima-Sachkundeinhaber eine Auffrischungsschulung spätestens 7 Jahre ab 
Ausstellungsdatum der Klima-Sachkundebescheinigung vorgeschrieben.

 Sachkundebescheinigungen nach Verordnung (EU) Nr. 2024/573 enthalten künftig eine Kennzeichnung der 
Sachkunde-Art (A, B oder C). Für Arbeiten an Klimaanlagen von Kraftfahrzeugen entspr. EU 2006/40/EC wird die 
Sachkunde „A“ benötigt, diese soll auch für Arbeiten an Klimaanlagen und Wärmepumpen von leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen gelten.

 Kfz-Betriebe, die ausschließlich an Kfz-Klimaanlagen arbeiten, benötigen nach wie vor keine Betriebszertifi zie-
rung. Bestehende Unternehmenszertifi kate nach der alten F-Gas-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 behalten ihre 
Gültigkeit.

Gewährleistungshaftung nach Betriebsaufgabe 
und Betriebsverkauf

Wird ein Handwerksbetrieb aufgegeben oder verkauft, sollten die Haftungsregeln 
für etwaige Gewährleistungsansprüche von Kundinnen und Kunden bekannt sein.

Das neue ZDH-Praxis Recht bietet 
einen allgemeinen Überblick über 
die relevanten rechtlichen Aspekte.

Handwerksbetriebe, die Werkleistungen 
erbringen oder Waren verkaufen, kön-
nen mit Gewährleistungsansprüchen 
konfrontiert werden, wenn Mängel am 
Werk oder an den Waren auftreten. 
Wird ein Handwerksbetrieb aufgege-
ben, während Gewährleistungsfristen 
noch laufen, stellt sich die Frage, ob die 
Gewährleistungshaftung nach der Be-
triebsaufgabe weiter besteht. Im Fall der 
Veräußerung eines Handwerksbetriebs 
und der Fortführung durch den Erwer-
ber spielt die Art des Unternehmensver-
kaufs eine wesentliche Rolle für das 
Schicksal von Gewährleistungsansprü-
chen.

Die neue Broschüre ZDH-Praxis Recht 
„Haftung für Gewährleistungsan-
sprüche nach Betriebsaufgabe und 
Betriebsverkauf“ bietet einen allge-
meinen Überblick über die relevanten 
rechtlichen Aspekte und unterstützt 
beim Beratungsangebot.

Broschüre Praxis_Recht_Gewaehrleistungsansprueche_Betriebsaufgabe.pdf

schulung nach 7 Jahren, bzw. der Auf-
frischung der Schulung für bestehende 
Inhaber von Sachkunde bescheinigungen 
nach der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 
und (EG) Nr. 307/2008.

KFZ-GEWERBE INTERN  Recht
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Weitere Betrugsmasche im Namen der BGN und DGUV
Betrüger drohen jetzt mit falscher Zwangsvollstreckung

Kriminelle legen nun nach den Fake 
Rechnungen für das „digitale Prä-
ventionsmodul“ nach. Aktuell ver-
schicken Betrüger gefälschte DGUV-
Schreiben mit massiven Drohungen 
– inkl. angeblicher Zwangsvollstrek-
kung und SCHUFA-Eintrag. 

Bereits seit Anfang des Jahres warnen 
BGN und DGUV vor perfide gefälschten 
Schreiben, mit denen Unternehmen zu 
Zahlungen für angebliche Pflichten wie 

„Augenspülstationen oder ein „digitales 
Präventionsmodul“ gedrängt werden. 
Die Täter arbeiten dabei mit täuschend 
echt aussehenden Dokumenten, ge-
fälschten Telefonnummern und E-Mail- 
Adressen sowie Weiterleitungen auf 
echte Webseiten, um Vertrauen zu er-
wecken.

Nun hat die Betrugsmasche eine neue 
Stufe erreicht. Aktuell im Umlauf sind 
Schreiben mit dem Absender „DGUV 

Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung“ und dem Betreff „Letzte Zah-
lungsaufforderung – Vollstreckung und 
SCHUFA-Eintrag erfolgen ohne weitere 
Ankündigung“. Beigefügt ist ein ge-
fälschter „Titel zur Zwangsvollstre-
ckung“. Die Betrüger drohen mit sofor-
tigen Pfändungen und negativen SCHU-
FA-Einträgen – doch auch diese Doku-
mente sind reine Fälschung. 

ZDK-Broschüre „Neu oder gebraucht
Definitionen und Abgrenzungen der für das Kfz-Gewerbe maßgeblichen Begriffe“

Die Begriffe „Neuwagen“ oder „Ge-
brauchtwagen“ werden – je nachdem 
in welchem rechtlichen Zusammen-
hang sie verwendet werden – unter-
schiedlich definiert. Die Broschüre soll 
einen Überblick über die gesetzlichen 
und von der Rechtsprechung entwik-
kelten Definitionen und Abgrenzun-
gen der für das Kfz-Gewerbe maß-
geblichen Begriffe geben.

Wann genau handelt es sich bei einem 
Kraftfahrzeug um einen „Neuwagen“ 
und wann um einen „Gebrauchtwa-
gen“?

Die Begriffe „neu“ oder „gebraucht“ 
spielen im Kfz-Gewerbe ebenso wie z. B. 
die Begriffe „fabrikneu“, „Tageszulas-
sung“ oder „EU-Fahrzeug“ eine große 
Rolle; in wirtschaftlicher ebenso wie in 
rechtlicher Hinsicht.

Die Definitionen und Abgrenzungen der 
für das Kfz-Gewerbe maßgeblichen 

Begriffe hängen davon ab, in welchem 
rechtlichen Zusammenhang sie verwen-
det werden. Eine einheitliche Definition 
für alle Rechtsgebiete gibt es nicht!

In der ZDK-Broschüre werden folgende 
Rechtsgebiete/Themen behandelt:

  Pkw-Energieverbrauchskennzeich-
nungsverordnung

  Kaufrecht
  Verkaufsverbote in Händler- und/

oder Serviceverträgen
  Steuerrecht
  Unfallschadensrecht
  Ausgleichsanspruch analog § 89 b 

Handelsgesetzbuch

BGN und DGUV betonen, dass sie keine Rechnungen für Materialien oder Schulungen verschicken. Betroffene 
sollen keinesfalls zahlen, sondern umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten. Informationen zum aktuellen 
Stand der Betrugswelle gibt es unter www.bgn.de und www.dguv.de sowie über die kostenfreie Infoline der 
gesetzlichen Unfallversicherung unter 0800 – 6 05 04 04.

Die Broschüre soll Kfz-Betrieben einen guten Überblick über die gesetz-
lichen und von der Rechtsprechung entwickelten Definitionen und Ab-
grenzungen der im Kfz-Gewerbe verwendeten Begriffe rund um das 
Thema „neu oder gebraucht“ geben. Die Broschüre erhalten Sie bei Ihrer 
Innung oder Ihrem Verband.
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Fragen und Antworten rund um die Berufsausbildung

Welche Arbeitszeiten gelten für Auszubildende? – Was steckt hinter der Zwischenprüfung? 
– Wie kann es nach der Ausbildung weitergehen?

Diese und weitere wichtige Fragen 
werden in einer neuen Publikation 
des Bundesministeriums für Bildung, 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMBFSFJ) beantwortet.

Die Broschüre soll allen Beteiligten –  also 
Auszubildenden, Schüler/innen, Ausbil-
denden, Ausbildungsberater/innen so-
wie Lehrkräften und Eltern – Orientie-
rung und Unterstützung rund um das 
Thema Berufsausbildung bieten.

Informiert wird zu Rechten und Pflichten 
im Ausbildungsverhältnis und zu den 
entsprechenden Rechtsgrundlagen, zur 
Abschlussprüfung sowie zur Weiterbe-
schäftigung nach Ausbildungsabschluss. 

Zudem beinhaltet das Dokument hilfrei-
che Muster, etwa für den Ausbildungs-
vertrag oder die Prüfungsordnung.

https://www.bmbfsfj.bund.de/
bmbfsfj/service/publikationen/
ausbildung-beruf-267984

KFZ-GEWERBE INTERN  Berufsaus- und Weiterbildung

BGH entscheidet über die Bedeutung der Angabe 
von Zustandsnoten beim Oldtimer-Verkauf
Der BGH hat in seinem Urteil vom 23. Juli 2025 (Az. VIII ZR 240/24) entschieden, dass beim Kauf ei-
nes Oldtimers die Angabe einer Zustandsnote im Vertrag verbindlich ist, selbst wenn ein Privatver-
käufer das Fahrzeug anbietet.

Wer also ein Fahrzeug mit Zu-
standsnote „2 – 3“ kauft, darf er-
warten, dass sich das Auto wirklich 
in diesem Erhaltungsgrad befindet, 
was einen mittleren, technisch 
weitgehend einwandfreien Zu-
stand ohne größere Rostschäden 
bedeutet. Wird das Auto später 
trotzdem als durchrostet und nicht 
fahrtauglich bewertet, kann sich 
der Verkäufer nicht mit einem im 
Vertrag vereinbarten Gewährleistungs-
ausschluss herausreden, auch dann 
nicht, wenn auf ältere Gutachten ver-
wiesen wurde.

Gegenstand des Kaufvertrags war ein 
MG Typ B Roadster, Baujahr 1973. Der 

private Verkäufer hatte das Fahrzeug auf 
einer Onlineplattform unter Angabe der 
Zustandsnote „2 – 3“ zum Verkauf an-
geboten. Außerdem hatte er auf seine 
zwölfjährige Besitzzeit, den technisch 
einwandfreien Zustand des Fahrzeugs 
und die fortlaufend durchgeführten 

Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnah-
men hingewiesen.

Als der Käufer das ihm übergebene 
Fahrzeug später beim TÜV zur Haupt-
untersuchung vorstellte, lehnte dieser 
die Erteilung einer Prüfplakette wegen 
erheblicher Mängel ab; u. a. wegen ei-
ner an verschiedenen Stellen korrosions-
geschwächten Bodengruppe, mehrfach 
durchgerosteten Schwellern und durch-
gerosteten Radhäusern hinten.

Nach erfolgloser Aufforderung zur Män-
gelbeseitigung erklärte der Käufer sei-
nen Rücktritt vom Kaufvertrag und 
verlangte dessen Rückabwicklung. Zu 
Recht, laut der Entscheidung des BGH.
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Terminplan
OKTOBER
21. 14:00 Uhr Arbeitstreffen der GF/in der im Handwerkstag organisierten 

Kammern und Innungsverbände
Dresden

NOVEMBER
 5. 10:00 Uhr Halbjahrespressekonferenz des Sächsischen Handwerkstages Dresden
 6. I. Ordentliche Innungsversammlung Kfz-Innung Region Dresden Dresden
14. 14:00 Uhr Verbandstag 2025 Dresden
14. Deutsche Meisterschaft im Handwerk Bundesausscheid Koblenz
DEZEMBER
10. 13:00 Uhr Beratung der im SHT organisierten Innungsverbände Leipzig

15:00 Uhr Mitgliederversammlung des Sächsischen Handwerkstages Leipzig
24. 12. – 02. 01. Geschäftsstelle geschlossen Dresden

www.kfz-sachsen.de Sachsen  KFZ-GEWERBE INTERN
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